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Datenschutzrechtliche Information zur Erhebung von personenbezogenen 

Daten im Zusammenhang mit der Beantragung von Wohngeld gem. Artikel 

13, 14 DSGVO  

1. Datenverarbeiter 
 
Verantwortliche Stelle 
Stadtverwaltung Suhl 
Sozialamt 
Friedrich-König-Straße 42                         Telefon: 03681/74-2874 
98527 Suhl                                                 Telefax: 03681/74-2875 
                                                                    E-Mail:  sozialamt@stadtsuhl.de 
 
Datenschutzbeauftragte 
Datenschutzbeauftragte                           Telefon: 03681/74-2501 
Friedrich-König-Straße 42                         Telefax: 03681/74-2950 
98527 Suhl                                               E-Mail:  datenschutz@stadtsuhl.de 
 

2. Verarbeitungsrahmen 

Kategorien 
personenbezogener Daten 

Daten zur Person, Kontaktdaten, Familiendaten, Einkommensdaten, 
Kontodaten 
 

Dauer der 
Datenspeicherung 

Personenbezogene Daten werden von der Wohngeldbehörde 
gelöscht, wenn sie für die Durchführung des Wohngeldgesetzes nicht 
mehr benötigt werden (vgl. § 33 Abs. 3 Satz 3, Abs. 4 Satz 2 und Abs. 
5 Satz 6 und 7, § 35 Abs. 2 Satz 2 WoGG, § 19 Abs. 4 und § 20 WoGV) 
und rechtliche Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind 
(vgl.TeilANr.24.01 Wohngeld-Verwaltungsvorschrift: Aufbewahrung 
längstens zehn Jahre, um z. B. Entscheidungen über rückwirkende 
Änderungen bzw. bei Rechtswidrigkeit zu ermöglichen, § 27 Abs. 4 
Satz 3 und § 33 Abs.  2 Satz 2 WoGG, § 45 Abs. 3 Satz 4 SGBX).  
Innerhalb der vorstehend genannten Fristen besteht kein Recht auf 
Löschung nach Art. 17 DS-GVO. 
 

Verarbeitungszweck 
 
 

Bearbeitung des gestellten Antrages auf Wohngeld 

Grundlage der 
Datenverarbeitung 

☐ Einwilligung 

☒ Rechtgrundlage wie Gesetze/ Verordnungen/ Satzungen etc. 
 Wohngeldgesetz 

☐ Vertrag oder Vertragsabschluss 
 

3. Datenerhebung bei anderen Stellen 

Sofern die Haushaltsmitglieder nicht oder nicht vollständig an der Aufklärung des Sachverhalts 
mitwirken, kann die Wohngeldbehörde auch Auskünfte einholen bzw. Daten erheben 

• bei anderen Stellen im Zusammenhang zwischen diesen und den Haushaltsmitgliedern 
bestehenden Rechtsverhältnissen (z. B. Vermieter/Mietverhältnis, Arbeitseinkommen, 
Banken und Kreditinstitute) und bei anderen Personen im Hinblick auf möglicherweise 
gegen diese Personen bestehende Rechtsansprüche bzw. deren Voraussetzungen (z. B. 
unterhaltsverpflichtete Eltern oder [frühere/getrenntlebende] Ehepartner) nach § 23 
WoGG, 
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• bei anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Agentur für Arbeit, Jobcenter, Familienkasse, 
Unterhaltsvorschuss stelle, Ämter für Ausbildungsförderung) nach §§ 3, 69 Abs. 1 Nr. 1 
SGB X, inwieweit z. B. andere Sozialleistungen beantragt, bewilligt oder eingestellt 
wurden oder inwieweit Aussicht auf Bewilligung dieser Leistungen besteht und  

• beim Finanzamt zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen nach § 21 Abs. 4 SGB X 
und– insbesondere bei selbständig tätigen Haushaltmitgliedern– zur 
Einkommensteuererklärung oder zum bereits ergangenen Einkommensteuerbescheid 
nach § 31a Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb bzw. Nr. 2 AO.  

• Die Kosten für Auskunftsersuchen bei Banken und Kreditinstituten hat die/der 
Mitwirkungspflichtige der Wohngeldbehörde zu erstatten (vgl. § 23 Abs. 4 Satz 4 WoGG). 
 

 

Übermittlung an ein 
Drittland oder eine 
internationale 
Organisation 
 
 
 
 
 

☐ ja 
             

☒        nein 
 
 
Die Übermittlung der Daten erfolgt auf der Grundlage von 

☐ Angemessenheitsbeschluss (Art. 45 DSGVO) 

☐ geeignete Garantien (Art. 46 DSGVO) 
 

4. Manueller bzw. automatisierter Datenabgleich 

Zur Vermeidung und Aufdeckung der rechtswidrigen Inanspruchnahme von Wohngeld wird ein 
regelmäßiger Datenabgleich für alle Haushaltsmitglieder, auch in automatisierter Form, 
insbesondere mit der Datenstelle der Rentenversicherung durchgeführt (§ 33 Abs. 2 und 5 WoGG 
in Verbindung mit §§ 16 bis 21 WoGV). 
Es darf z. B. abgeglichen werden, ob während des Wohngeldbezugs Bürgergeld gezahlt wird, ob 
eine versicherungspflichtige oder geringfügige Beschäftigung besteht oder in welcher Höhe 
Kapitalerträge zufließen, für die ein Freistellungsauftrag erteilt worden ist.  
Ebenso ist ein Abgleich mit der Meldebehörde zu Meldeanschriften, Wohnungsstatus und 
Zeitpunkt von Ummeldungen möglich.  
Zudem besteht die Möglichkeit eines Kontenabrufs beim Bundeszentralamt für Steuern nach § 93 
Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe e AO.  
Verdachtsfälle auf Betrug werden grundsätzlich bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. 
 

5. Durchführung von gerichtlichen Verfahren einschließlich Strafverfahren 

Zur Durchführung von gerichtlichen Verfahren einschließlich Strafverfahren werden 
personenbezogene Daten unter den Voraussetzungen der §§ 68, 69 SGBX an die Polizeibehörden, 
Staatsanwaltschaften und Gerichte übermittelt. 

 

6. Betroffenenrechte 

Betroffene Personen können jederzeit Auskunft über zu ihrer Person erhobenen und verarbeiteten 
Daten gem. Art. 15 DSGVO verlangen.  
Desweitern können Sie verlangen, dass unrichtige ihre Person betreffende Daten gem. Art. 16 
DSGVO berichtigt sowie unrechtmäßig erhobene und gespeicherte Daten gem. Art. 17 DSGVO 
gelöscht werden. Auch haben sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten gem. Art. 18 DSGVO zu verlangen. 
Die Zugrunde liegende Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Ab Eingang des Widerrufs 
dürfen die Daten nicht weiterverarbeitet werden. 
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7. Widerspruchsrecht  

Betroffene Personen haben jederzeit das Recht der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
zu widersprechen gem. Art. 21 DSGVO. 
 

8. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 

Im Rahmen der Verarbeitung der personenbezogenen Daten besteht das Recht auf Beschwerde 
bei der Aufsichtsbehörde. Dies ist in Thüringen der Landesbeauftragte für den Datenschutz und 
Informationsfreiheit, Häßlerstraße 8, 99096 Erfurt (www.tlfdi.de) 
 

9. Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt nicht mittels automatisierter 
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling. 
 

10. Weiterverarbeitung für einen anderen Zweck 

Werden 
personenbezogene Daten 
für einen anderen Zweck 
verarbeitet? 

☐ ja 

☒ nein 

 

Hinweis: 

Ihre Angaben im Wohngeldantrag sind mit entsprechenden Nachweisen zu belegen. Werden 
Kontoauszüge vorgelegt, dürfen Verwendungszweck bzw. Empfänger einer Überweisung – nicht 
aber deren Höhe – geschwärzt werden, wenn es sich um besondere Arten von 
personenbezogenen Daten im Sinne des Artikel 9 DS-GVO handelt (Angaben über die rassische 
und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, 
Gewerkschafts-zugehörigkeit, Gesundheit, Sexualleben oder der sexuellen Orientierung). 
 

 

http://www.tlfdi.de/

